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3. Slalomwochenende „Osthessen am See“ 2025 
5. Automobilslalom „Slalomwochenende Osthessen am See“ (Reg.Nr.: SL-15228/25) 
6. Automobilslalom „Slalomwochenende Osthessen am See“ (Reg.Nr.: SL-15229/25) 
 
 
 
 
 

Bulletin 2 
 
Zulassung von mehr als einem Teilnehmer auf der Strecke Slalom Reglement 2025 Art.8 
Training und Wertungsläufe – Abs. 5 
 
Grundsätzlich darf sich nur ein Teilnehmer auf der Strecke befinden!!! Mit vorherigem schriftlichem 
Einverständnis der Sportkommissare kann die Strecke gleichzeitig auch von mehreren Fahrzeugen 
(Maximalzahl 2) befahren werden, sofern dieses in der genehmigten Ausschreibung enthalten ist. 
Auf jeden Fall muss jeder Posten der Streckensicherung (Sachrichter) mit Roter Flagge ausgerüstet 
und vom Rennleiter in deren Handhabung eingewiesen sein. 
 
Genehmigt 02.05.2025 
 
 
 
Karl-Heinz Kling      Edgar Kanstein 
Sportkommissar      Sportkommissar 
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